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Rn ba§

"©it. ©omitc ber cSifenßafjtt-'3fatewe(jmung ^oijfen-^remprten.

Slit.

2Bir beehren uns, hinten ben jroeiten ®efd;aftsberid)t nub bie 3ctf)veëred)nuitg pro 1876 für bie @ifeu=

babnunternef)mung 2Bol;len=Vrentgarten norjutegen.

I.

t»lUiU'Htcinco.

3u tfotge einer Verzögerung ber SSoöenbung ber Sauarbeiten, über beren Urfadjen roir un§ an anberer

©telle biefeS Seriates oernetjmen laffen, fabjen roir unS oerantafjt, bei ben ©djroeij. VunbeSbetjörben um eine

Verlängerung ber $rift für bie Voltenbung unb Sjnbetriebfefsung ber Vaßn bi§ jitm 1. ©eptember na^ufudjeu,

mettent Vegefjreit burd) VuubeSbefdftujf uom 3. 3fuli 1876 entfprodjen rourbe.

Ruf ben 3eiipuntt ber VetriebSeröffitung tjaben roir Offnen ben (Sntrourf eines VetriebSoertrageS für bie

Vatjn 2ßo£)ten=Sremgarten unb eines ©eperatabfommenS, betreffenb bie ©ecfung attfätliger Verdufte auf bent Vetrieb

jur ©enefpitiguug oorgetegt. ©a biefer (Sntrourf nur bie 3liftit'twtung ber Vertretung ber ©djroeij. Rorboftbaljn

im (Comité erhielt, bie Cinrootjnergemeiube Vremgarten bagegen bie Ratification beffetben uerroetgerte itttb and;

einer Vortage über prooiforifdfe ©rgauifatiou beS VetriebSbienfteS itjre ©enebmigttng oerfagte, fi'tljrt bie Central;

bafju für fief) unb Ramené ber ©djroeij. Rorboftbatm beit Vetrieb ber Vatpt 2Bot;ten=Vremgarten bi§ jitm Rbfdjlujf

ber fdjroebenben Verfjanbtungen ju ben ©etbftfoften auf Rechnung ber Vabnunternetjmung 2Bot)ten=Vremgarteu gemäß

Rut. 8 3iff- 1^ ber Uebereinfunft nom 25. ^ebruar 1872 betreffenb bie Ueberitalpne ber Rargauifdjert ©itbbatjn.

©a biefe Unterfjanbtungen nocß ju feinem Refuttate geführt tjaben, fonnten roir bent oottt ©dpeij.

Cifenbatjnbepartemente roieberfjott geäußerten löttufclje um Cinreicfjung be§ VetriebSoertrageS nidjt entfprecben.

An das

M. Aomite der Lisenbahn-Unterneijmnnq Wohlen-Premgarten.

Tit.!

Wir beehren uns, Ihnen den zweiten Geschäftsbericht und die Jahresrechnung pro 1876 für die Eisen-

bahnunternehmung Wohlen-Bremgarten vorzulegen.

I.

Allgemeines.

Zu Folge einer Verzögerung der Vollendung der Bauarbeiten, über deren Ursachen wir uns an anderer

Stelle dieses Berichtes vernehmen lassen, sahen wir nns veranlaßt, bei den Schweiz. Bundesbehörden um eine

Verlängerung der Frist für die Vollendung und Inbetriebsetzung der Bahn bis zum 1. September nachzusuchen,

welchem Begehren durch Bundesbeschluß vom 3. Juli 1876 entsprochen wurde.

Auf den Zeitpunkt der Betriebseröffnung haben wir Ihnen den Entwurf eines Betriebsvertrages für die

Bahn Wohlen-Bremgarten und eines Seperatabkommens, betreffend die Deckung allfälliger Verluste auf dem Betrieb

zur Genehmigung vorgelegt. Da dieser Entwurf nur die Zustimmung der Vertretung der Schweiz. Nordostbahn

im Comité erhielt, die Einwohnergemeinde Bremgarten dagegen die Ratification desselben verweigerte und auch

einer Vorlage über provisorische Organisation des Betriebsdienstes ihre Genehmigung versagte, führt die Centralbahn

für sich und Namens der Schweiz. Nordostbahn den Betrieb der Bahn Wohlen-Bremgarten bis zum Abschluß

der schwebenden Verhandlungen zn den Selbstkosten auf Rechnung der Bahnunternehmnng Wohlen-Bremgarten gemäß

Art. 8 Ziff. IV der Uebereinkunft vom 25. Februar 1872 betreffend die Uebernahme der Aargauischen Südbahn.

Da diese Unterhandlungen noch zu keinem Resultate geführt haben, konnten wir dem vom Schweiz.

Eisenbahndepartemente wiederholt geäußerten Wunsche um Einreichung des Betriebsvertrages nicht entsprechen.
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Dagegen ift ant 21. luguft eine Uebereinfitnft swifdjett ber largauifdjett Sübbahn tntb ber Eifeiibahit=

Unternehmung 2öohlen=©remgarten über bie gemeiitfame ©ertütjitng ber Station 2ßof)ten abgesoffen werben.

Saut biefem Vertrage fteljt ber lectern Unternehmung bie SRitbenüijung ber Station 3©of)ten für bereu

©etrieb iit ifjrem ganjett Umfange ju, immerhin unter SEBahntng ber Priorität für bie 23enü|ung burcl; bie

Uargauifche Sübbahn. Der gefammte ©etriebêbienft ift auch für bie Unternehmung 2Bohlen=©remgarteu burd)

biejenige Verwaltung 31t beforgen, welcher ber betrieb ber largauifdjen Sübbahn obliegt; bejüglidj ber hiefür 31t

leifteitben Entfd)äbigung hat befonbere Verftänbigung ftattjufinben. Jür bad in SBofjleu befittblidje ©etrieb§material,

©üter uub ©epäcf u. f. to. übernimmt bie largauifche Sübbahn teilte Verantwortlichfeit, wirb bagegeit in üblicher

Sßßeife bie Verficherung ber ber ©emeiitfdjaft bienenben Objecte auf ©emeittfdjaftêredjiumg beforgen.

Jür ba§ Utecht ber ÏÏRitbenufcung jaljlt bie ©ahnuttterttehmung 2Bohten=©remgarten einen 5% .S»10 1,011

einem Drittt£)eit be§ jeroeitigen Inlagecapitaleg, unter Ubjug ber auf ben .jbodjbau ber 3Bagen= unb 8ocoinotit)=

remife oerroenbeten ©aufumme, fo lauge biefe ®ebäulid)teiten 001t 28ohlen=©remgarten nicht beitü(jt werben. 111=

fällig erforberlicfie Erweiterungen 31t ©emeiitfcbaft§swecfeit beforgt bie largauifche Sübbahn, ttachbem fie bent Eotnité

ber Sahnunternehmung 2Bohlett=©remgarten ©elegenheit oerfchafft hat, fiel) barüber au§3ufprechen. Neubauten

itttb Einrichtungen, welche nur einer einseinen Verwaltung bienett, fallen attd; einsig 31t beren Saften.

Die Uebereintunft unterliegt einer gegenfeitigen einjährigen Äünbung. lllfällige Streitigteiten werben

beut Eutfcheibe be§ Schweis. ©unbe§geridjte§ unterftellt, fofern baffelbe basu competent ift, anbernfaUS einem

tiott bemfelben 31t erneunenben au§ brei UJtitglieberu befte£;eubeit Schieb§gerid;t.

II.

îôaifjnfeati,

1. ©runbctwerb.

3tn uerfloffettett 3ahve finb iit ber ©emeinbe ©Sohlen 8 Jätle, in welchen bie Eppropriaten gegen ben

Eutfdjeib ber Schühuttg§cominiffioit ben ;Jtefur§ an ba§ ©itube§gerid)t ergriffen hatten, unerlebigt geblieben. Die

Glitte IRai b. 3- eingegangenen besüglidjen Eittfdjeibe ber bunbeëgerichtlichen 3nftrüttion§=Eommiffion würben

ooit beiben Parteien angenommen. 3 Erpropriateu würben mit ihren ©efdjwerben abgewiefen unb in fämmtlicf)e

Äofteu nerfällt, bie übrigen 5 fiitb mit flehten $Rehrentfd)äbigitngett ooit gtifaiitmeit Jr. 578. — bebad;t worbett.

©teichwie in ben ©emeittben ©Sohlen unb ©Saltenfchwpl fonitten auch in ber ©emeinbe ©rentgarten feitte

gütlichen Sanbantäufe abgefdjloffett werben, fo baff bie eibg. Schähttng§=Eommiffion sur ©eljaitblung fümmtlicher

lbtretung§fätle muffte einberufen werben. Die Urtljeile berfelben finb ohne ©Seitersiehuitg in Utechtëfraft getreten.

Da§ Enbrefultat für ben ©rttnberwerb biefer Sittie ift nun folgenbe§;
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Dagegen ist am 21. August eine Uebereiukunft zwischen der Aargauischeu Südbahu und der Eisenbah??-

uuteruehmuug Wohlen-Breingartei? über die gemeinsame Benützung der Station Wahlen abgeschlossen worden.

Laut diesem Vertrage steht der letztern Unternehmung die Mitbenützung der Station Wahlen für deren

Betrieb in ihrem ganzen Umfange zu, immerhin unter Wahrung der Priorität für die Benützung durch die

Aargauische Südbahn. Der gesammte Betriebsdienst ist auch für die Unternehmung Wohlen-Bremgarteu durch

diejenige Verwaltung zu besorgen, welcher der Betrieb der Aargauischen Südbahn obliegt; bezüglich der hiefür zu

leistende» Entschädigung hat besondere Verständigung stattzufinden. Für das in Wohleu befindliche Betriebsmaterial,

Güter und Gepäck u. s. w. übernimmt die Aargauische Südbahn keine Verantwortlichkeit, wird dagegen in üblicher

Weise die Versicherung der der Gemeinschaft dienenden Objecte auf Gemeinschaftsrechnung besorgen.

Für das Recht der Mitbenützung zahlt die Bahnnnternehmung Wohlen-Bremgarten einen 5°/» Ans von

einen? Dritttheil des jeweiligen Anlagecapitales, unter Abzug der auf den Hochbau der Wagen- und Locoinotiv-

remise verwendeten Bausumme, so lange diese Gebäulichkeiten von Wohlen-Bremgarten nicht benützt werden.

Allfällig erforderliche Erweiterungen zu Gemeinschaftszwecken besorgt die Aargauische Südbahn, nachdem sie dem Comité

der Bahnunternehmung Wohlen-Bremgarten Gelegenheit verschafft hat, sich darüber anszusprechen. Neubauten

und Einrichtungen, welche nur einer einzelnen Verwaltung dienen, fallen auch einzig zu deren Lasten.

Die Uebereinkunft unterliegt einer gegenseitigen einjährigen Kündung. Allfällige Streitigkeiten werden

dem Entscheide des Schweiz. Bundesgerichtes unterstellt, sofern dasselbe dazu competent ist, andernfalls einem

von demselben zu ernennenden aus drei Mitgliedern bestehenden Schiedsgericht.

II.

Vahnbau.

1. Grundcrwerd.

Im verflossenen Jahre sind in der Gemeinde Wohlen 8 Fälle, in welchen die Expropriate» gegen den

Entscheid der Schätzungscommissiou den Rekurs au das Bundesgericht ergriffen hatten, unerledigt geblieben. Die

Mitte Mai d. I. eingegangenen bezüglichen Entscheide der bundesgerichtlichen Jnstrnktions-Commission wurden

von beiden Parteien angenommen. 3 Expropriate?? wurden mit ihren Beschwerden abgewiesen und in sämmtliche

Koste?? verfällt, die übrigen 5 sind init kleinen Mehrentschädigungen von zusammen Fr. 578. — bedacht worden.

Gleichwie in den Gemeinden Wohlen und Walteuschwyl konnten auch in der Gemeinde Bremgarten keine

gütliche?? Landankänfe abgeschlossen werden, so daß die eidg. Schätznngs-Commission zur Behandlung sämmtlicher

Abtretnngsfälle mußte einberufen werden. Die Urtheile derselben sind ohne Weiterziehung in Rechtskraft getreten.

Das Endresultat für dei? Grunderwerb dieser Linie ist nun folgendes:


	Allgemeines

